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Geschaftsbedingungen fiir Sanitar-, Hei-
zungs- und Liiftungstechniker

Stand Januar 2016

1.Geltung

1.1.Diese Geschaftsbedingungen gelten zwischen
uns (Stefan Obrietan, Installationen, Schwalbenweg
10, 9400 Wolfsberg) und natdrlichen und juristi-
schen Personen (kurz Kunde) fiir das gegenstandli-
che Rechtsgeschaft sowie gegenliber unternehmeri-
schen Kunden auch fir alle hinklinftigen Geschafte,
selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei kiinfti-
gen Ergdnzungs- oder Folgeauftragen darauf nicht
ausdricklich Bezug genommen wurde.

1.2.Es gilt gegeniiber unternehmerischen Kunden
jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung
unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage
(www.installation-obrietan.at) und wurden diese
auch an den Kunden Gbermittelt.

1.3. Wir kontrahieren ausschlieBlich unter Zugrun-
delegung unserer AGB.

1.4.Geschiftsbedingungen des Kunden oder Ande-
rungen bzw. Ergdnzungen unserer AGB bedirfen zu
ihrer Geltung unserer ausdriicklichen — gegeniiber

unternehmerischen Kunden schriftlichen - Zustim-
mung.

1.5. Geschaftsbedingungen des Kunden werden
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach
Eingang bei uns nicht ausdricklich widersprechen.

2.Angebot/Vertragsabschluss

2.1.Unsere Angebote sind unverbindlich.

2.2.Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer-
seits oder von diesen AGB abweichende Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit dem Vertragsab-
schluss werden gegeniiber unternehmerischen Kun-
den erst durch unsere schriftliche Bestatigung ver-
bindlich.

2.3.In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen
auf Messestanden, Rundschreiben, Werbeaussen-
dungen oder anderen Medien (Informationsmate-
rial) angefiihrte Informationen tber unsere Pro-
dukte und Leistungen, die nicht uns zuzurechnen
sind, hat der Kunde — sofern der Kunde diese seiner
Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt — uns
darzulegen. In diesem Fall kdnnen wir zu deren
Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde
diese Obliegenheit, sind derartige Angaben unver-
bindlich, soweit diese nicht ausdrtcklich — unter-
nehmerischen Kunden gegentiber schriftlich — zum
Vertragsinhalt erklart wurden.

2.4.Kostenvoranschldge werden ohne Gewahr er-
stellt und sind entgeltlich. Verbraucher werden vor
Erstellung des Kostenvoranschlages auf die Kosten-
pflicht hingewiesen. Erfolgt eine Beauftragung mit
samtlichen im Kostenvoranschlag umfassten Leis-
tungen, wird der gegenstandlichen Rechnung das
Entgelt fir den Kostenvoranschlag gutgeschrieben.

3. Preise

3.1.Fiir vom Kunden angeordnete Leistungen, die
im urspriinglichen Auftrag keine Deckung finden,
besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt.

3.2.Preisangaben verstehen sich zuziglich der je-
weils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab
Lager. Verpackungs-, Transport-. Verladungs- und
Versandkosten sowie Zoll und Versicherung gehen
zu Lasten des unternehmerischen Kunden. Verbrau-
chern als Kunden gegeniiber werden diese Kosten
nur verrechnet, wenn dies einzelvertraglich ausver-
handelt wurde. Wir sind nur bei ausdricklicher Ver-
einbarung verpflichtet, Verpackung zuriickzuneh-
men.

3.3.Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von
Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen. Werden
wir gesondert hiermit beauftragt, ist dies vom Kun-
den zusatzlich im hierflir vereinbarten Ausmalf,
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mangels Entgeltsvereinbarung angemessen zu ver-
glten.

3.4.Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf
Antrag des Kunden verpflichtet, die vertraglich ver-
einbarten Entgelte anzupassen, wenn Anderungen
im Ausmalf’ von zumindest ## % hinsichtlich

a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kol-
lektivvertrag, Betriebsvereinbarungen oder

b) anderer zur Leistungserbringung notwendiger
Kostenfaktoren wie Materialkosten aufgrund von
Empfehlungen der Paritatischen Kommissionen o-
der von Anderungen der nationalen bzw. Welt-
marktpreise fiir Rohstoffe, Anderungen relevanter
Wechselkurse etc. seit Vertragsabschluss eingetre-
ten sind. Die Anpassung erfolgt in dem AusmaR, in
dem sich die tatsachlichen Herstellungskosten im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dndern gegen-
Uber jenen im Zeitpunkt der tatsachlichen Leis-
tungserbringung, sofern wir uns nicht in Verzug be-
finden.

3.5.Das Entgelt bei Dauerschuldverhaltnissen wird
als wertgesichert nach dem VPI 2010 vereinbart
und erfolgt dadurch eine Anpassung der Entgelte.
Als Ausgangsbasis wird der Monat zu Grunde gelegt,
in dem der Vertrag abgeschlossen wurde.

3.6.Verbrauchern als Kunden gegeniiber erfolgt bei
Anderung der Kosten eine Anpassung des Entgelts
gemal Punkt 3.5 sowie bei Dauerschuldverhaltnis-
ses gemald Punkt 3.6 nur bei einzelvertraglicher Aus-
handlung, wenn die Leistung innerhalb von zwei
Monaten nach Vertragsabschluss zu erbringen ist.

3.7.Bogenformig verlegte Leitungen werden im Au-
Renbogen gemessen. Formstilicke und Armaturen
werden im Rohrausmals mit gemessen, jedoch sepa-
rat verrechnet. Das Ausmal} des Korrosionsschutzes
und des Anstrichs wird gleich dem AusmaR der da-
runter befindlichen Rohre angenommen. Das Aus-
maR der Warmedammung wird an den AulSenfla-
chen gemessen. Unterbrechungen bis maximal 1
Meter bleiben unberiicksichtigt.

4. Beigestellte Ware

4.1.Werden Gerate oder sonstige Materialien vom
Kunden bereitgestellt, sind wir berechtigt, dem Kun-
den einen Zuschlag ## % des Werts der beigestell-
ten Gerate bzw. des Materials zu berechnen.

4.2.Solche vom Kunden beigestellte Gerate und
sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von Ge-
wabhrleistung.

4.3.Die Qualitat und Betriebsbereitschaft von Bei-
stellungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

5.Zahlung

5.1.Ein Drittel des Entgeltes wird bei Vertragsab-
schluss, ein Drittel bei Leistungsbeginn und der Rest
nach Leistungsfertigstellung fallig.

5.2.Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf
einer ausdriicklichen - gegeniiber unternehmeri-
schen Kunden schriftlichen — Vereinbarung.

5.3.Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmun-
gen auf Uberweisungsbelegen sind fiir uns nicht
verbindlich.

5.4.Gegenliber Unternehmern als Kunden sind wir
gemaR § 456 UGB bei verschuldetem Zahlungsver-
zug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte liber dem Basis-
zinssatz zu berechnen. Gegenliber Verbrauchern be-
rechnen wir einen Zinssatz iHv 4%.

5.5.Die Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens bleibt vorbehalten, gegenliber Verbrau-
chern als Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzel-
nen ausgehandelt wird.

5.6.Kommt der unternehmerische Kunde im Rah-
men anderer mit uns bestehender Vertragsverhalt-
nisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die
Erfiillung unserer Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag bis zur Erflllung durch den Kunden einzustel-
len.

5.7.Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen
flr bereits erbrachte Leistungen aus der laufenden
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Geschaftsbeziehung mit dem Kunden fallig zu stel-
len. Dies gegeniiber Verbrauchern als Kunden nur
fiir den Fall, dass eine riickstandige Leistung zumin-
dest seit sechs Wochen fillig ist und wir unter An-
drohung dieser Folge den Kunden unter Setzung ei-
ner Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolg-
los gemahnt haben.

5.8.Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden
nur insoweit zu, als Gegenanspriiche gerichtlich
festgestellt oder von uns anerkannt worden sind.
Verbrauchern als Kunden steht eine Aufrechnungs-
befugnis auch zu, soweit Gegenanspriiche im recht-
lichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlich-
keit des Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfahig-
keit unseres Unternehmens.

5.9.Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist verfallen
gewdahrte Vergiitungen (Rabatte, Abschlage, u.a.)
und werden der Rechnung zugerechnet.

5.10. Fir zur Einbringlichmachung notwendige und
zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich
der Kunde bei verschuldeten Zahlungsverzug zur Be-
zahlung von Mahnspesen pro Mahnung in Héhe von
€ ## soweit dies im angemessenen Verhiltnis zur
betriebenen Forderung steht.

6. Bonitatspriifung

6.1.Der Kunde erklart sein ausdriickliches Einver-
standnis, dass seine Daten ausschlieflich zum Zwe-
cke des Glaubigerschutzes an die staatlich bevor-
rechteten Glaubigerschutzverbande Alpenlandi-
scher Kreditorenverband (AKV), Osterreichischer
Verband Creditreform (OVC), Insolvenzschutzver-
band flr Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen
(ISA) und Kreditschutzverband von 1870(KSV) liber-
mittelt werden dirfen.

7. Mitwirkungspflichten des Kunden

7.1.Unsere Pflicht zur Leistungsausfiihrung beginnt
frihestens, sobald der Kunde alle baulichen, techni-
schen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Aus-
fihrung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor
Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informatio-
nen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund
einschlagiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen
musste.

7.2.Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der
Leistungsausfiihrung die noétigen Angaben Uber die
Lage verdeckt gefiihrter Strom-, Gas- und Wasser-
leitungen oder dhnlicher Vorrichtungen, Flucht-
wege, sonstige Hindernisse baulicher Art, sonstige
mogliche Storungsquellen, Gefahrenquellen sowie
die erforderlichen statischen Angaben und allfallige

diesbeziigliche projektierte Anderungen unaufge-
fordert zur Verfligung zu stellen. Auftragsbezogener
Details zu den notwendigen Angaben kénnen bei
uns angefragt werden.

7.3.Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht
nicht nach, ist — ausschliefRlich im Hinblick auf die in-
folge falscher Kundenangaben nicht voll gegebene
Leistungsfahigkeit — unsere Leistung nicht mangel-
haft.

7.4.Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen
Dritter sowie Meldungen und Bewilligungen durch
Behorden auf seine Kosten zu veranlassen. Auf
diese weisen wir im Rahmen des Vertragsabschlus-
ses hin, sofern nicht der Kunde darauf verzichtet hat
oder der unternehmerische Kunden aufgrund Aus-
bildung oder Erfahrung tber solches Wissen verfi-
gen musste.

7.5.Die fir die Leistungsausfiihrung einschlief3lich
des Probebetriebes erforderliche Energie und Was-
sermengen sind vom Kunden auf dessen Kosten bei-
zustellen.

7.6.Der Kunde haftet dafiir, dass die notwendigen

baulichen, technischen und rechtlichen Vorausset-
zungen fir das herzustellende Werk oder den Kauf-
gegenstand gegeben sind, die im Vertrag oder in vor
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Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informatio-
nen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund
einschlagiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen
musste.

7.7.Der Kunde hat uns fiir die Zeit der Leistungsaus-
fihrung kostenlos versperrbare Raume fiir den Auf-
enthalt der Arbeiter sowie fir die Lagerung von
Werkzeugen und Materialien zur Verfligung zu stel-
len.

7.8.Auftragsbezogene Details der notwendigen An-
gaben kdnnen bei uns angefragt werden.

7.9.Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen
und Rechte aus dem Vertragsverhaltnis ohne unsere
schriftliche Zustimmung abzutreten.

8. Leistungsausfiihrung

8.1.Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachtragli-
che Anderungs- und Erweiterungswiinsche des Kun-
den zu berticksichtigen, wenn sie aus technischen
Grinden erforderlich sind, um den Vertragszweck
zu erreichen.

8.2.Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfer-
tigte geringfiigige Anderungen unserer Leistungs-
ausfiihrung gelten als vorweg genehmigt. Gegen-
Uber Verbrauchern besteht dieses Recht nur, wenn
es im Einzelfall ausgehandelt wird.

8.3.Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen
Griinden auch immer zu einer Abanderung oder Er-
ganzung des Auftrages, so verldngert sich die Liefer-
/Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum.

8.4.Wiinscht der Kunde nach Vertragsabschluss
eine Leistungsausfiihrung innerhalb eines kiirzeren
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsanderung dar.
Hierdurch kénnen Uberstunden notwendig werden
und/oder durch die Beschleunigung der Materialbe-
schaffung Mehrkosten auflaufen, und erh6ht sich
das Entgelt im Verhéltnis zum notwendigen Mehr-
aufwand angemessen.

8.5.Sachlich (zB AnlagengréRe, Baufortschritt, u.a.)
gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind
zuldssig und kénnen gesondert in Rechnung gestellt
werden.

9. Leistungsfristen und Termine

9.1.Fristen und Termine verschieben sich bei héhe-
rer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns
nicht verschuldete Verzégerung unserer Zulieferer
oder sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht
in unserem Einflussbereich liegen, in jenem Zeit-
raum, wahrend dessen das entsprechende Ereignis
andauert. Davon unberiihrt bleibt das Recht des

Kunden auf Ricktritt vom Vertrag bei Verzogerun-
gen die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar
machen.

9.2.Werden der Beginn der Leistungsausfiihrung o-
der die Ausfiihrung durch dem Kunden zuzurech-
nende Umstande verzégert oder unterbrochen, ins-
besondere aufgrund der Verletzung der Mitwir-
kungspflichten gemaR Punkt 7. dieser AGB, so wer-
den Leistungsfristen entsprechend verldangert und
vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend
hinausgeschoben.

9.3. Wir sind berechtigt, fiir die dadurch notwendige
Lagerung von Materialien und Geraten und derglei-
chen in unserem Betrieb ## % des Rechnungsbetra-
ges je begonnenen Monat der Leistungsverzogerung
zu verrechnen, wobei die Verpflichtung des Kunden
zur Zahlung sowie dessen Abnahmeobliegenheit
hiervon unberihrt bleibt.

9.4.Unternehmerischen Kunden gegenuber sind Lie-
fer- und Fertigstellungstermine nur verbindlich,
wenn deren Einhaltung schriftlich zugesagt wurde.

9.5.Bei Verzug mit der Vertragserfillung durch uns

steht dem Kunden ein Recht auf Riicktritt vom Ver-

trag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zu.
Die Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von unter-

nehmerischen Kunden mittels eingeschriebenen
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Briefs), unter gleichzeitiger Androhung des Riick-
tritts zu erfolgen.

10. Hinweis auf Beschrdankung des Leistungsum-
fanges

10.1.Im Rahmen von Montage- und Instandset-

zungsarbeiten kdnnen Schaden (a) an bereits vor-
handenen Leitungen, Rohrleitungen, Armaturen, sa-
nitaren Einrichtungsgegenstanden und Geraten als
Folge nicht erkennbarer Gegebenheiten oder Mate-
rialfehler (b) bei Stemmarbeiten in bindungslosem
Mauerwerk entstehen. Solche Schaden sind von uns
nur zu verantworten, wenn wir diese schuldhaft ver-
ursacht haben.

10. BehelfsmaRige Instandsetzung

10.1. Bei behelfsmaBigen Instandsetzungen besteht
lediglich eine sehr beschrankte und den Umstanden
entsprechende Haltbarkeit.

10.2.Vom Kunden ist bei behelfsmaliger Instandset-
zung umgehend eine fachgerechte Instandsetzung
zu veranlassen.

11. Gefahrtragung

11.1. FUR DEN GEFAHRENUBERGANG BEI
UBERSENDUNG DER WARE AN DEN
VERBRAUCHER GILT § 7B KSCHG.

11.2.  AUF DEN UNTERNEHMERISCHEN KUNDEN
GEHT DIE GEFAHR UBER, SOBALD WIR DEN

KAUFGEGENSTAND, DAS MATERIAL ODER DAS
WERK ZUR ABHOLUNG IM WERK ODER LAGER
BEREITHALTEN, DIESES SELBST ANLIEFERN
ODER AN EINEN TRANSPORTEUR UBERGEBEN.
11.3. DER UNTERNEHMERISCHE KUNDE WIRD
SICH GEGEN DIESES RISIKO ENTSPRECHEND
VERSICHERN. WIR VERPFLICHTEN UNS, EINE
TRANSPORTVERSICHERUNG UBER
SCHRIFTLICHEN WUNSCH DES KUNDEN AUF
DESSEN KOSTEN ABZUSCHLIEBEN. DER KUNDE
GENEHMIGT JEDE VERKEHRSUBLICHE
VERSANDART.

12. Annahmeverzug

12.1.Geréat der Kunde langer als ## Wochen in An-
nahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug
mit Vorleistungen oder anders), und hat der Kunde
trotz angemessener Nachfristsetzung nicht fir die
Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umstdnde ge-
sorgt, welche die Leistungsausfiihrung verzégern o-
der verhindern, diirfen wir bei aufrechtem Vertrag
Uber die fur die Leistungsausfiihrung spezifizierten
Gerdte und Materialien anderweitig verfiigen, so-
fern wir im Fall der Fortsetzung der Leistungsaus-
fihrung diese innerhalb einer den jeweiligen Gege-
benheiten angemessenen Frist nachbeschaffen.

12.2.Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir
ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfiil-
lung die Ware bei uns einzulagern, wofiir uns eine
Lagergebiihr in HOhe von ## zusteht.

12.3.Davon unberiihrt bleibt unser Recht, das Ent-
gelt fiir erbrachte Leistungen fallig zu stellen und
nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zuriick-
zutreten.

12.4.Im Falle eines berechtigten Riicktritts vom Ver-
trag, dirfen wir einen pauschalierten Schadener-
satz in Hohe von ## % des Auftragswertes zuzliglich
USt ohne Nachweis des tatsachlichen Schadens vom
Kunden zu verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung
eines Schadenersatzes ist im Falle eines Unterneh-
mers vom Verschulden unabhéangig.

12.5.Die Geltendmachung eines h6heren Schadens
ist zuldssig. Gegenlber Verbrauchern besteht dieses
Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird.

13. Eigentumsvorbehalt

13.1.Die von uns gelieferte, montierte oder sonst
Ubergebene Ware bleibt bis zur vollstandigen Be-
zahlung unser Eigentum.

13.2.Eine WeiterverauBerung ist nur zuldssig, wenn
uns diese rechtzeitig vorher unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift des Kaufers bekannt gege-
ben wurde und wir der VerduRerung zustimmen. Im



Installation - Heizung - Sanitar
Warmepumpen + Solar

Stefan Obrietan Installationen GmbH
9400 Wolfsherg, Schwalbenweg 10
Telefon und Fax 04352 /51 641
office@installation-obrietan.at
www.installation-obrietan.at

Fall unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung 13.6.Wir sind berechtigt, zur Geltendmachung unse-

bereits jetzt als an uns abgetreten.

13.3.Der Auftraggeber hat bis zur vollstandigen Zah-
lung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen Bi-
chern und auf seinen Rechnungen diese Abtretung
anzumerken und seine Schuldner auf diese hinzu-
weisen. Uber Aufforderung hat er dem Auftragneh-
mer alle Unterlagen und Informationen, die zur Gel-
tendmachung der abgetretenen Forderungen und
Anspriiche erforderlich sind, zur Verfligung zu stel-
len.

13.4.Gerat der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir
bei angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die
Vorbehaltsware herauszuverlangen. Gegenliber
Verbrauchern als Kunden diirfen wir dieses Recht
nur austiben, wenn zumindest eine rickstandige
Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs
Wochen fallig ist und wir ihn unter Androhung die-
ser Rechtsfolge und unter Setzung einer Nachfrist
von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt ha-
ben.

13.5.Der Kunde hat uns von der Er6ffnung des Kon-
kurses Uber sein Vermoégen oder der Pfandung un-
serer Vorbehaltsware unverziiglich zu verstandigen.

res Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbe-
haltsware soweit fir den Kunden zumutbar zu be-
treten, dies nach angemessener Vorankiindigung.

13.7.Notwendige und zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung angemessene Kosten tragt der
Kunde.

13.8.In der Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
haltes liegt nur dann ein Riicktritt vom Vertrag,
wenn dieser ausdricklich erklart wird.

13.9. Die zuriickgenommene Vorbehaltsware dirfen
wir gegenliber unternehmerischen Kunden freihan-

dig und bestmoglich verwerten.

14. Schutzrechte Dritter

14.1.Bringt der Kunde geistige Schépfungen oder
Unterlagen bei und werden hinsichtlich solcher
Schoépfungen, Schutzrechte Dritter geltend ge-
macht, so sind wir berechtigt, die Herstellung des
Liefergegenstandes auf Risiko des Auftraggebers bis
zur Klarung der Rechte Dritter einzustellen, und den
Ersatz der von uns aufgewendeten notwendigen
und zweckentsprechenden Kosten zu beanspru-
chen, auBer die Unberechtigtheit der Anspriiche ist
offenkundig.

14.2.Der Kunde hilt uns diesbeziiglich schad- und
klaglos.

14.3.Wir sind berechtigt, von unternehmerischen
Kunden fir allfallige Prozesskosten angemessene
Kostenvorschiisse zu verlangen.

14.4.Fir Liefergegenstande, welche wir nach Kun-
denunterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnun-
gen, Modelle oder sonstige Spezifikationen, etc)
herstellen, Gbernimmt ausschliefRlich der Kunde die
Gewabhr, dass die Anfertigung dieser Liefergegen-
stande Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

14.5.Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend
gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung der
Liefergegenstande auf Risiko des Auftraggebers bis
zur Klarung der Rechte Dritter einzustellen, auRer
die Unberechtigtheit der Anspriiche ist offenkundig.

14.6.Ebenso kénnen wir den Ersatz von uns aufge-
wendeter notwendiger und niitzlicher Kosten vom
Kunden beanspruchen.

15. Unser geistiges Eigentum

15.1.Plane, Skizzen, Kostenvoranschldage und sons-
tige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch
unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser
geistiges Eigentum.

15.2.Die Verwendung solcher Unterlagen auRerhalb
der bestimmungsgemafen Nutzung, insbesondere
die Weitergabe, Vervielfiltigung, Vertffentlichung
und Zur-Verfiigung-Stellung einschlieBlich auch nur
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auszugsweisen Kopierens bedarf unserer ausdrtickli-
chen Zustimmung.

15.3.Der Kunde verpflichtet sich weiteres zur Ge-
heimhaltung des ihm aus der Geschéaftsbeziehung
zugegangenen Wissens Dritten gegentber.

16. Gewdhrleistung

16.1.Es gelten die Bestimmungen (ber die gesetzli-
che Gewahrleistung. Die Gewahrleistungsfrist fiir
unsere Leistungen betragt gegenliber unternehme-
rischen Kunden ein Jahr ab Ubergabe.

16.2.Der Zeitpunkt der Ubergabe ist mangels abwei-
chender Vereinbarung (z.B. férmliche Abnahme) der
Fertigstellungszeitpunkt, spatestens wenn der
Kunde die Leistung in seine Verfligungsmacht tber-
nommen hat oder die Ubernahme ohne Angabe von
Griinden verweigert hat.

16.3.Ist eine gemeinsame Ubergabe vorgesehen,
und bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Uberga-
betermin fern, gilt die Ubernahme als an diesem
Tag erfolgt.

16.4.Behebungen eines vom Kunden behaupteten

Mangels stellen kein Anerkenntnis dieses vom Kun-
den behauptenden Mangels dar.

16.5.Zur Mangelbehebung sind uns seitens des un-

ternehmerischen Kunden zumindest zwei Versuche
einzuraumen.

16.6.Sind die Mangelbehauptungen des Kunden un-
berechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstan-
dene Aufwendungen fir die Feststellung der Man-
gelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.

16.7.Der unternehmerische Kunde hat stets zu be-
weisen, dass der Mangel zum Ubergabezeitpunkt
bereits vorhanden war.

16.8.Zur Behebung von Mangeln hat der Kunde die
Anlage bzw. die Gerate ohne schuldhafte Verzoge-
rung uns zuganglich zu machen und uns die Mog-
lichkeit zur Begutachtung durch uns oder von uns
bestellten Sachverstdndigen einzurdumen.

16.9.Mangel am Liefergegenstand, die der unter-
nehmerische Kunde bei ordnungsgemaRem Ge-
schéaftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung
festgestellt hat oder feststellen hatte miissen sind
unverziglich, spatestens ## Tage nach Ubergabe an
uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mangel miis-
sen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Ent-
decken angezeigt werden.

16.10. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des
mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch welche
ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursa-
chenerhebung erschwert oder verhindert wird, ist
vom Kunden unverziglich einzustellen, soweit dies
nicht unzumutbar ist.

Wird eine Mangelriige nicht rechtzeitig erhoben,
gilt die Ware als genehmigt.

16.11. Sind Mangelbehauptungen des Kunden un-
berechtigt, ist er verpflichtet, uns entstandene Auf-
wendungen fir die Feststellung der Mangelfreiheit
oder Fehlerbehebung zu ersetzen.

16.12. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des
mangelhaften Liefergegenstandes, durch welche ein
weitergehender Schaden droht oder eine Ursachen-
behebung erschwert oder verhindert wird, ist vom
Kunden unverziiglich einzustellen, soweit dies nicht
unzumutbar ist.

16.13. Ein Wandlungsbegehren kénnen wir durch
Verbesserung oder angemessene Preisminderung
abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen
und unbehebbaren Mangel handelt.

16.14. Werden die Leistungsgegenstande aufgrund
von Angaben, Zeichnungen, Planen, Modellen oder
sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt,
so leisten wir nur fiir die bedingungsgemaRe Aus-
fihrung Gewahr.

16.15. Keinen Mangel begriindet der Umstand, dass
das Werk zum vereinbarten Gebrauch nicht voll ge-
eignet ist, wenn dies ausschlieBlich auf abwei-

chende tatsachliche Gegebenheiten von den uns im
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Zeitpunkt der Leistungserbringung vorgelegenen In-
formationen basiert, weil der Kunde seinen Mitwir-
kungspflichten nicht nachkommt.

16.16. Die mangelhafte Lieferung oder Proben da-
von sind — sofern wirtschaftlich vertretbar — vom
unternehmerischen Kunden an uns zu retournieren.

16.17. Die Kosten fir den Riicktransport der man-
gelhaften Sache an uns tragt zur Ganze der unter-
nehmerische Kunde.

16.18. Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine un-
verziigliche Mangelfeststellung durch uns zu er-
moglichen.

16.19. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn
die technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zulei-
tungen, Verkabelungen u.a. nicht in technisch ein-
wandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit
den gelieferten Gegenstanden nicht kompatibel
sind, soweit dieser Umstand kausal fir den Mangel
ist.

17. Haftung

17.1.Wegen Verletzung vertraglicher oder vorver-
traglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmdg-
lichkeit, Verzug etc. haften wir bei Vermoégensscha-
den nur in Fallen von Vorsatz oder grober Fahrlas-
sigkeit.

17.2.Gegenliber unternehmerischen Kunden ist die
Haftung beschrankt mit dem Haftungshdchstbetrag
einer allenfalls durch uns abgeschlossenen Haft-
pflichtversicherung.

17.3.Diese Beschrankung gilt auch hinsichtlich des
Schadens an einer Sache, die wir zur Bearbeitung
{ibernommen haben. Gegentliber Verbrauchern gilt
dies jedoch nur dann, wenn dies einzelvertraglich
ausgehandelt wurde.

17.4.Schadenersatzanspriiche unternehmerischer
Kunden sind bei sonstigem Verfall binnen zwei Jah-
ren gerichtlich geltend zu machen.

17.5.Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprii-
che gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfil-
lungsgehilfe aufgrund Schadigungen, die diese dem
Kunden — ohne Bezug auf einen Vertrag ihrerseits
mit dem Kunden — zuftigen.

17.6.Unsere Haftung ist ausgeschlossen fir Schaden
durch unsachgemiaRe Behandlung oder Lagerung,
Uberbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedie-
nungs- und Installationsvorschriften, fehlerhafter
Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhal-
tung durch den Kunden oder nicht von uns autori-
sierte Dritte, oder natirliche Abnutzung, sofern die-
ses Ereignis kausal fiir den Schaden war. Ebenso be-

steht der Haftungsausschluss flir Unterlassung not-
wendiger Wartungen, sofern wir nicht vertraglich
die Pflicht zur Wartung lbernommen haben.

17.7.Wenn und soweit der Kunde fiir Schaden, fir
die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine
eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Scha-
denversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung,
Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung
und andere) in Anspruch nehmen kann, verpflichtet
sich der Kunde zur Inanspruchnahme der Versiche-
rungsleistung und beschrankt sich unsere Haftung
insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch
die Inanspruchnahme dieser Versicherung entste-
hen (z.B. hdhere Versicherungspramie).

17.8.Jene Produkteigenschaften werden geschuldet,
die im Hinblick auf die Zulassungsvorschriften, Be-
dienungsanleitungen und sonstige produktbezo-
gene Anleitungen und Hinweise (insb auch Kontrolle
und Wartung) von uns, dritten Herstellern oder Im-
porteuren vom Kunden unter Beriicksichtigung des-
sen Kenntnisse und Erfahrungen erwartet werden
konnen. Der Kunde als Weiterverkaufer hat eine
ausreichende Versicherung fir Produkthaftungsan-
spriiche abzuschlieBen und uns hinsichtlich Regress-
anspriichen schad- und klaglos zu halten.

18. Salvatorische Klausel
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18.1.Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam
sein, so wird dadurch die Giiltigkeit der tbrigen
Teile nicht berihrt.

18.2.Wir verpflichten uns ebenso wie der unterneh-
merische Kunde jetzt schon, gemeinsam — ausge-
hend vom Horizont redlicher Vertragsparteien - eine
Ersatzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen
Ergebnis der unwirksamen Bedingung am nachsten
kommt.

19. Allgemeines
19.1.Es gilt 6sterreichisches Recht.
19.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

19.3.Erfiillungsort ist der Sitz des Unternehmens
(Klicken Sie hier, um Text einzugeben.).

19.4.Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertrags-
verhaltnis oder kiinftigen Vertragen zwischen uns
und dem unternehmerischen Kunden ergebenden
Streitigkeiten ist das flir unseren Sitz ortlich zustan-
dige Gericht. Gerichtsstand fiir Verbraucher, sofern
dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, ist das Ge-
richt, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen ge-
wohnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschaftigung
hat.

19.5.Anderungen seines Namens, der Firma, seiner
Anschrift, seiner Rechtsform oder andere relevante

Informationen hat der Kunde uns umgehend schrift-
lich bekannt zu geben.

Anmerkungen:

Die vorliegenden AGB wurden entsprechend der ak-
tuell geltenden Gesetzeslage erstellt. Es wird jedoch
darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfal-
tigster Bearbeitung ohne Gewahr erfolgen und eine
Haftung des Autors, des Herausgebers oder der Wirt-
schaftskammern Osterreichs ausgeschlossen ist. Ei-
genstiandige Anderungen sind méglich, erfolgen je-
doch ausschlieRlich auf eigene Gefahr. Sprachliche
Formulierungen in mannlicher Form gelten gleicher-
malen fur beide Geschlechter.
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	17.3. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadens an einer Sache, die wir zur Bearbeitung übernommen haben. Gegenüber Verbrauchern gilt dies jedoch nur dann, wenn dies einzelvertraglich ausgehandelt wurde.
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	17.7. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und ander...
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	18.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt.
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